
ZU DEMOSTHENES

XIX 257 "Av9pwlTo<; T(o},la Kai b€wu lTpH~ß€uO'a<; ...
~tL/-lW<r€V- UlTllK{)·uO'ClVTli TlV' mhuu K(lTlJ,lOPOV. Das bezi,eht sich
auf Timarchos und seine Verurteilung inJolge der vo·J;l Aischines
gegen ihn erhobenen Anklage. Die Erklärungen, die man zu
UTtaKouO'aVTa gegeben hat, bezeichnet Weil mit Recht als nicht
genügend (es ist in der Tat hier unverständlich.) und IIchliigt vor

lTPOO'KPOUO'IlVTU Tl TOV' aUTou KllT~TOPOV.. Aber gerade die
Stelle, auf die Weil hinweist und auf die hier Bezug genommen
wird: 233 Ei be TI<; wv ECP' ~).lKLae;; hepov ßEhLWV TI1V tbeav,
J.1Tt lTpo"ibOp€voe;; T~V e1: EKELVTJ<; Ti]e;; O\jJEWe;; uTt'o\jJiav haJ.1w­
T€POV T4J PEra Taum EXPtlO'aTO ßLlf.'; TOUTOV we; Tt'ETtOPVWIlEVOV
KEKfHKEV, gihteine viel lei·chtere und sich enger anschliellsende
Verbesserung an die Hand: vtr(OlTT') aKOUO'aVTU Tiv' aUTou
KaTtllOPOV = einen Ankläger von ihm, der in einige Verdäch­
tigungen seines Rufes geraten war.

XXII 51 aH.eX Ttw<;; we;; 6 VOf.,loe;; K€).€U€l TWV aHwv EVEKll'
Toi)To lUPEO'Tl bllIJOTlKOV. ou Tap TOO'OVTOV .•. TOO'OI),rWV
XPTJIJUTWV ... €!O'lTpax8eVTwv w<pÜl1O:8€ öO'ov Ell11JLw0'8€ T(}l­

OUTWV E8wv •.. E10"ayopevwv. Mit Recht bemerkt Weil, daRs
niemand TWV d},lwv EV€Ka genügend habe erldären können, und
vermutet, dass vielleicht TWV aV8pwTtwv zu lesen sei. Allein
das ist gegenüber dem folgenden begründenden Gedan~en viel
zu allgemein. Wenn Blass K€).€U€l· TWV aHwv EV€Ka inter­
pungiert, so wird dami.t nichts gewonnen. Passend ist T Wv T'

aHwv EVEKa (Kai TOU btlJ.1ou) == sowohl aus den übrigen Grün­
den (die man für ge~etzliches Handeln überhaupt anfUhren ~a.nu)

als um des Volkes. willen. Daran fügt sich im engsten Zusammell­
hange an (denn das ist im Interesse des Vo.lkes (bTJIJOTlKOV)'
und dessen folgende Begründung.

XXIlI 5t (6 V0J.10e;; hl1).o'\) ÖTI, EUV KaTIU TI<; Ör.rOI (KaT~

levcu) J.1~ l1:€O'T1, KUI IlIh6 TQVrO blbl,lJO'W, QUX ÖlTOU ßou).€TC~i
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TI<; (EvbEIKVUVat). Wie die Worte überliefert sind, läge es am
nächsten Kai aUTO TOUTO auf EaV K<lTIJ;J zu beziehen und nicht
auf das wirkliche Objelttvon bibwow, nämlich EVbEIKvuvai, das
erst aus dem Vorhergehenden entnommen werden muss.. Aber

gesetzt anch. dass die Beziehung auf das Entferntere gestattet
wäre, so blt>ibt doch Kai = auch unpassend. Denn das Gesetz
gestattet die Anzeige (EvbEltl<;) nicht au c b, sondern nur in dem
goegoebenen Falle: Mv Tl<; KaTIJ;J örrOlIl~ EtECTTl. Diesen Sinn bietet
KaT' aUTO TOUTO = gerade in diesem (und in keinem andern) Falle.

XXIV 1 Ta IlEv dn' öO'a •. XElPOV EXEIV Ta KOIVtl rro111(TEl,

KUplO<; Ei "(EV~O'ETat, TCxxa b~ KaT' ~KaO'TOV eXKOUOVTE<; EIlOU
lla8tlO'E0'8E, €v b', Ö IlE"(IO'TOV EXW Kai rrpOXElpOTaTOV rrpo<;
Ullii<; EirrElv, OUK arrOTpEIjJOllat. In Gegensatz zu dem, was sie
Ap ä tel' erfahren werden, kann nicbt etwas gestellt werden, was
der Redner sagen will, sondern was er schon jetzt oder noch
vo l' her sagen will. Daraus ergibt sich die Verbesserung rrpo<;
ulJii<; (1l'PO)E I1TE IV OUK a1l'OTpEIjJOlJat; denn so ist zu verbinden
und das Komma nach 1l'POXElpoTaTov zu setzen. Vgl. Proöm.
23. 32 OUK eX1l'OTPEljJOllat AE"(EIV. Zn 1l'POE\1l'EIV = anteil. dicere
vgl. XX 125 XXI 24. Gewöhnlich zieht man 1l'po<; ullii<; Ei1l'EIV
zn 1l'pOXElPOTaTOV, was nicht nötig ist; denn ebenso steht ohne
determinativen Infinitiv XXII 51 TOOT' äv EÜPOITE 1l'pOXElpOTaTov.
Auf die Weise hat sich Blass veranlasst gesehen OUK a1l'OKpU­
IjJOllat, zu scbreiben nach I: a1l'OKpUljJOIJat "(p., was dann aller­
dings passender ist; nnr wäre (VUV) OUK a1l'OKpUljJOllai er­
forderlich. Allein mir scheint arroKpUIjJOllat Konjektur eines
Lesers zu sein, die demselben Anlass entsprang wie bei Blass
(Weil bezeicbnet sie als notl~e an marge par le reviseur), und ich
halte OUK a1l'OTpEljJollal (icb will mich nicht abhalten lassen,
nicht darauf verzichten) in der angegebenen Verbindung für den
gewählteren Ausdruck.

XXIV 106 (, IlEV "(E (I:oAwv) Kai TOU<; OVTa<; (KaKOUP'fOU<;)
ßEATlOU<; 1l'OlEI Kai TOU<; IlEnOVTa<; EO'E0'8at' ö bE (TIIlOKPUT'l<;)
Kai TOI<; 'fE"fEV'lIlEVOI<; 1l'OV'lPOle;, Ö1l'We; /.1~ bWO'OUO'I biK'lV, öbOv
bElKVUO'I. Der ZUSll.tz ist nötig, weil man sonst aus dem Folgen­
den 1l'OV'lPou<; ergänzen müsste, was kaum zulässig ist, jedenfalls
aber rlas Verständnis in der lästip;sten Weise erscbwert.

XXV R7 EtlV ouv eXKUPOU<; TOU<; VOIlOU<; OUTOI 1l'0I~O'avTEe;

a<pwO'l O'E TtlllEPOV, VUV /.1' EtEAE"(tEIe;; Das gibt keinen rechten
Sinn. Denn nacb erfolgter Freisprechung ist jede Widerlegung
der .Anklage überflüssig und zwecklos. Man müsste denn hier



Zu Demosthenes 109

den Gedanken finden wollen: wenn die Richter dich gegen die
Gesetze heute freisprechen, so liegt darin noch keine Wider­
legung. Das hiesse aber den Richtern eine doppelte Beleidigung
ins Gesicht schleudern, indem der Redner einmal eine Gesetzes­
verletzung bei ihnen voraussetzen und ausserdem ihrem Urteile
über die Schuldfrage kein Gewicht beilegen würde. Statt eav
ouv ist IV' ouv zu lesen. So wird dem .Angeklagten die Absicht
zugeschoben die Richter irrezuführen und zu einer die Gesetze
verletzenden Freisprechung zu veranlassen. Dazu stimmt 38
litlOC; e<JTlv aTToAwAEval , .., d /lTjbh ~Xwv (ubiKIl/la bEIKvuval)
gVEKa TOU TTapaKpou<Ja<J9al Kai qJEvaKl<Jal U/liiC; TaUT' epe'i.

XXXIV 23 Kai OUTOe; (xPU<Jl1TTTOe;) /lEV ebUVEI<JEV aUTiP
(<I>0P/llWV1) bl<JX1Alae; bpaXI.uie; a/lqJOTEpOTTAOUV, W<JT' <lrrOAaßE\V
'A9~Vll<Jl bl<JX1Alac; ~taKO<J(ac; bpaX/lac;' <I>oP/lIUlV bE qJll<J1V
<lTTobOUVal t\U/lTTlbl €v BO<JrroPlfl ~KaTOV Kai EtKO<J1 <JTaTijpae;
KuZ:IKllvoue; , , . baVEl<JU/lEVOe; enE1WV TOKWV. ~<Jav bE E'qJEKTOI
01 ~nE10i TOKOI, ö bE KUZ:IKTjVOe; ebUvaTO eKEl E1KO<Jl Kai OKTW
bpaX/lue; 'ATTlKUe;. bEI b~ /la9Elv U/liiC; ö<Ja qJll<J1 XP~/laTll UTTO­
bEbwKEVal. TlUV /lEV lap ~KaTOV Kai E1KO<Jl <JTaT~pwv yiYVOVTal
TP1<JX1Alal TPlllKO<Jlal ~t~KOVTll, b bE TOKOe; E'nE\Oe; ö ~qJEKTOC;

[TWV TP1UKOVTll j.lvWv Kai TPllUV Kai eE~KOVTll] TTEVTaKO<Jlal
bpaX/lal Kai eE~KOVTll [TO bE <JU/lrrav KEqJuAalOV Y1YVETai TO<JOV
Kai TO<JOV]. ~<JTlV ouv . . . OUTOe; Ö liv9pWTTOe; li YEv~<JETal

TTOTE Be; aVTI bl<JX1AlWV Kai eEaKo<Jiwv bpaX/lwv TpluKovTa /lviie;
Kai TplaKO<J(ac; Kai ~E~KOVTll urroTivElv npoEiAET' av Kai TOKOV
TTEVTaKO<Jlac; bpaX/luc; Kai ~E~KOVTll baVEl<Ju/lEVOC;, &C; qJTj<J1V
aTTobEbwKEVal <I>oP/liwv t\U/lTTlbl, Tpl<JX1AlaC; evvaKo<Jlac; E1Ko<JIV;
Chrysippos hat dem Phormion für eine Handelsfahrt hin und
zurück nach dem Bosporus 2000 Drachmen zu 30 0/ 0 Seezin8
geliehen; qaraus ergaben ~ich als in Atben zurückzuzahlende
Schuld 2600 Drachmen. Nun behauptet Phormion diese schon
am Bosporus an Lampi8, einen Beauftragten de8 Chrysipp08, ent­
richtet zn haben, und zwar vermittelst eines von ihm dort auf­
genommenen Kapitals von 120 kyzikeni8chen Stateren. Da nun
die8er Stater den Wert von 28 attischen DI'achmen hatte, 80
ergibt sich ein .die Schuld an ChrysipP08 über8teigender Betrag
von 3360 Drachmen. Phormion aber hatte dafür die landes­
üblichen Zin8en zu bezahlen, die 1/6 de8 Kapitals (TOKOC; E'qJEKTOC;)
betrugen, al80 560 Drachmen. Daraus ergab sich für die Gelder,
aus denen die Rückzahlung an Chrysippos bestritten wurde, der
Gesl\mtbetJ'ag von 3920 Drachmen, Zunächst ist nun die nach
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TOKOC; ElpEKTOC; folgende Angabe des Kapitalbetl'agesnicht
nur ganz überflüssig, da sie schon unmittelbar vorher sich findet,
sonderu auch verkehrt, statt TwvTpuIKona Kai TPIWV /lVWV Kai
ltlJKOVTa (bpaX/lwv) = 3360 Drachmen. Ich habe sie daher
gleich eingeklammert. Ebenso im Folgenden Ta bE O"u/lrrav ••.
TOtrOV; denn (die Gesamtsumme beträgt so uud so viel' ist, da
de'!"· Betrag nicbt angegeben wird, völlig· nichtssagend. 1m Fol­
genden beweist nuu der Redner die Unglaublichkeit der Be­
hauptung des Pbormion daraus, dass er zur Rück2;ahlung seiuer
Schuld an 'Chrysippos viel mehr aufgewandt haben woUe, als
er schuidig gewesen sei. Hier steht nun Ci<; lprtO"IV o.rrobEbw­
KEval <I>0P/lIWV AU/lTTlbl nicht an seiner Stelle; denn die Zinsen,
worauf es sich beziebt, hat Phormion nicht demLampis, sondern
d'em Gläubiger am Bosporus gezahlt, der ihm das bezüglicbe
Kapital vorgestreckt batte. Die Worte sind also nach rrpoEIAET'
<Xv einzusetzen, denn sie gelten nur von diesem Kapital. Die
am Ende stebende zusammenhangslose Zahlangabe bezeichnet die
Gesamtsumme derzul' Rückzahlung der Schuld aufgewandten
Gelder: 3360 Dr. geliehenes Kl\pital + :;60 Dr. Zinsen = 3!J20 Dr.
Sie übersteigt die rückgezahlte Schuld von 2600 Dr. um 1320 Dr.
oder in runder Summe um 13 Minen; daber gleich im Folgenden
EV BMrrOplf! (Taap'fuptov) arrEbUJKE, TPIO"I KUI bEKa /lVUI<;
rrAEov j vgl. 30 und die runde Gesamtsumme 41. Da nun aber
die Gesam'tsumme als solche bier nicht bezeicbnet ist, so folgt
daraus, dass man das obige Ta M. O"u/lrruv KElpaAUIOV hier ein­
setzen muss. Es war beim Abschreiben ausgefallen und dann an
den Rand geschrieben worden j darauf wurde es an verkehrter
Stelle eingefügt mit dem Zusatz 'f1'fVETUI TOO"OV Kai TOO"OV, wodurch
anbeimgegeben wird die Gesamtsumme aus den vorstehenden An­
gaben zu berecbnen. Nach dem Gesagten gewinnt nun der letzte
Abschnittfolgeude Gestalt: E'O"nv ouv ... OUTOC; 0 <xv8pwlToe;
11 'fEv110"ETal trOTE oe; anl blO"XIAIWV Kai €EaKOO"IWV bpUX/lWV
TPIUKOVTa/lVUC; KUI TpIUKMIUe; Kai lt~KOVTCl (bpuX/lue;) arro­
TIVEIV npoEIAET' <Xv, Cie; lpTJO"1V ·anohEbwKEVUI <I>OP/lIWV AallTIlbl,
KUI TOKOV lTEVTClKoO"lae; bpaX/lue; Kai €E~KOVTCl bUVElO"a/lEVOe;,
(Ta bE O"ulltrav KElpUAalOv) TpIO"XIAlae; EvvaKoO"IUe; ElKOO"IV j

XLI 23 "roiho 'fE bElvov b~rrou, Ei rrpoc; TU O"U'fKEXWPTJ­
J.lEVU vrra mhwv TOUTWV EtEO'TUI VUV aVTlAE'fEIV Kai llrtbe.v
<TTJ/lEIOV VlllV E<TTUI, blon rravTEe; av8pwnOl rrpoi; TU Il~T' UATJ8Tl
/lilTE MKaia TWV ETKA1lllaTWV OU KaTClO"lwrriiv, aHu rrapuXPTlllU
o.J.llpIO"ßrtTE1V Eiw8ullEv, I!f} rrolilO"uVTEe; hE TauTa .•. rrOVrtPOI ..
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hOKOÜ(T!V dvo\. Man sieht bier nicht recht, was fiir ein 0'111lE10V
gemeint sei. Icb glaube daher, dass man lesen muss KOt 1l11bev
O'l1llEIOV U/lIV EO'TOI ö TI KTX. (AI aus AI wiederholt) = und kein
Fingerzeig für euch sein Boll der Umstand dass usw. Vgl. meine
Kritisch-hist. Synt. 389, 2. 593, 1- 4.

XLI 25 Tl bEi /lOKpWV ETl Xoywv; O/lWe;; b' av apo. nEpl
Tile;; npolKOe;; aTo.vo.KT~ •.., \jJEUO'ETal. Es wird zu einer andern
Beschwerde übergegangen als die ist, die durch die Frage als
genügend widerlegt bezei{lhnet wird-, und ein Gegeusatz ist nicht
vorhimder.. Es isl"also 0IlOlWe;; zu lesen.

XLV 48 EKEIeEV 'E'ICfHY9E(TOUTO),av XOTlO'l10'9E .•• on
OUTE vüv EO'Tl xo.Xmov lTEpiwv /l~ Ko.Tl1ToPl1Tal XE"(EIV OUTE
(TOTE)\jJEUbEle;; avo.tvovTa./lo.pTupiae;; ano<pEulHV. So ist zu
lesen: denn sonst fehlt zu vuv der erforderliche Gegensatz, und
ausserdem handelt es sich um ein Zeugnis 'des Beklagten in 'einem
frühern Prozesse, auf Grund ,dessen der Kläger venirteilt worden
ist, gegen das er jetzt eine "(po<p~ '\jJEubo/lapTuplo.e;; eingereicht
hat. Natürlich ist zu denken OUl'E TOTE Xo.AE'lTOV~V.

Münster. J.M. Stab 1.
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<popck (und weil hypothetisch konstruiert, ist darum· für die
persönlichen Verhältnisse unseres Autors auch nichts weiter daraus
zu schliessen). .

Im folgenden substituiert er nun seinem Adressaten seinen
eignen Sklaven, weohselt die Rollen oder dreht den Spiess um,
um ihm so die Misslichkeit einer solchen Situation um RO klarer
vor Augen zu führen:' UtV be. bEbilJ () eTOr; bOOAOr; ~J.lE (statt ()
~J.lOr; bOOAOr; eTE), KIVbUVEUeT€l Kai Ta XPtlJ.laTa blbOval Ta ~aUToO

WeTTE J.llJ KIVbUVEU€lV nEpl ~aUToO - das ist unverständlich und
sohiesst am Ziele vorbei. Natürlich dreht es sich um die XPtl­
J.laTa, aber doch nioht um die des Sklaven, sondern die des
Herrn; Zweck der ganzen Beweisführung ist doch dies, warum
der Herr den Sklaven in Athen alle Freiheiten lassen muss, um
seines Geschäftsgewinns sicher zu sein. .sie dürfen draussen
keine Furcht, kein Risiko von anderer Seite zu befürchten haben j

müssten sie Furcht haben (wie in Sparta), so würden sie Gefahr
laufen, die Gelder, die ihnen doch in der Hauptsache nicht selbst
gehören soudern ihren Herren, herzugeben um für ihre Person
keine Gefahr zu laufen: ofi'enbar ist zu lesen KIVbUVEUeT€l Kai Ta
XPtlJ.laTa blbOvUl Ta eTEauTOO WeTTE J.llJ KlvbuVEuelV nepl ~auToO
(die Verwendung· des an erster Stelle stehenden ~auToO für die
zweite Person ist hier durch den Gegensatz. und den Weohsel
der Beziehung ausgeschlossen; KIVbuveUeTElr; ., • eTeaUTOO eben­
falls schon Müller-Strübing). Und wenn es dann weiter heisst:
bla TOOT' ouv leTTlTOpiav Kai To'lr; bOUAOlr; 1t'pOr; TOU<; Üeu8e­
pOUC; ~nOltleTaJ.lEV, RO zeigt das wiederum, wessen lnteresse es
ist, das den Sklaven in Athen diese privilegierte soziale Stel­
lung verschafft hat und wie das mit der VaUTlKi) Mva,.ll<; und
der Athellischen Demokratie zusammenhij.ngt. Zugleich aber ist.
auch klar, dass diese leTTlTOpiu mehr ist als nUPPTleTlU ode~ ein­
fache clKoAueTia und J.lETUAOnpenwC; blUlTCleTeUI, vielmehr (vgl. :
lnOitleTaJ.lEV) eine gesetzliche Sicherung gegen 'Furcht', d. h. doch ,.
wohl, obschon es sonst nicht überliefert scheint, ein positiver
Rechtsschutz für Sklaven in .allen Handelsgeschäften, die sie im
Namen ihrer Herren abschlossen, um sie vor Chikanen und Er- .
pressungen Dritter. sicherzustellen.

Bonn. A. E lt e r.

Nachtral; zu S. 110 f.
aei der hier gegebenen j<~rklärung von Dem. XLI 23 muss

blOTI, wodurch der Hiatus vermieden wird, beibehalten werden,
da es in dem erforderlichen Sinne nicht nur bei Herod. TI 43,
wo es auf ön folgt, sondern auch noch bei (Dem.) XII 18 vor­
kommt.

Münster. J. M. Stahl.
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